
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ravensburg 
 
Der Gemeinderat hat am 18.07.2022 den Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravens-
burg" wie folgt beschlossen: 
 

1.1 im Erfolgsplan 2022 
bisher 

2022 
Nachtrag 

mit Erträgen von 2.873.323 € 2.873.323 € 
mit Aufwendungen von  2.846.164 € 2.846.164 € 
Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) 27.159 € 27.159 € 

 
1.2 im Erfolgsplan 2022 

bisher 
2022 

Nachtrag 
mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.842.083 € 2.842.083 € 
mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  2.308.820 € 2.308.820 € 
a) Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) 533.263 € 533.263 € 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  1.028.000 € 1.933.900 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  2.980.000 € 4.700.000 € 
b) Saldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) - 1.952.000 € - 2.766.100 € 
c) Saldo aus a) und b) (Finanzierungsmittelbedarf) - 1.418.737 € - 2.232.837 € 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (aus Krediten)  1.518.000 € 2.330.000 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) 100.000 € 100.000 € 
d) Saldo (Finanzierungsmittelüberschuss aus 
    Finanzierungstätigkeit) 1.418.000 € 2.230.000 € 

e) Saldo des Liquiditätsplans aus c) und d) - 737 € - 2.837 € 
 

1.3 mit dem Gesamtbetrag  2022 
bisher 

2022 
Nachtrag 

a) der vorgesehen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 1.518.000 € 2.330.000 € 
b) der Verpflichtungsermächtigungen 0 € 0 € 
Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) 27.159 € 27.159 € 

 
1.4 mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 550.000 € 550.000 € 
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt 
(§§ 93, 96 und 98 GemO).  

  

 
2. Die Finanzplanung 2023 – 2025 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)" wird mit dem im Nachtrag 

zum Wirtschaftsplan 2022 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogramms bis 2025 beschlossen.  
 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 07.10.2022 die Änderungen der Kreditermächtigungen genehmigt und 
die Gesetzmäßigkeit des Nachtragswirtschaftsplans bestätigt.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 81 Abs. 3 GemO mit dem Hinweis, dass der Nachtragswirtschaftsplan 2022 
in der Zeit vom 21.11.2022 bis 29.11.2022 beim Bürgerservice Baudezernat im Erdgeschoss des technischen Rathauses, Sa-
lamanderweg 22, 88212 Ravensburg während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme ausgelegt wird.  
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Ravensburg geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
 
Ravensburg, den 16.11.2022 
Dr. Rapp, Oberbürgermeister 
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